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Arbeitsrechtliche und bauvertragliche Folgen durch  
Coronavirus-Erkrankungen 
 

Köln, 6. März 2020 
 
Mit der aktuellen Erkrankungswelle – ausgelöst 
durch das Coronavirus – stellen sich unter-
schiedliche Fragen, die die gegenseitigen Ver-
pflichtungen von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern sowie die Folgen für den Betrieb und den 
Unternehmer selbst betreffen. Der ZVDH hat 
dazu ein 9-seitiges Infoblatt erstellt, um Be-
triebe praxisnah zu unterstützen. Es erläutert 
mit einem Fragen-Antworten-Katalog arbeits-
rechtliche Aspekte und gibt Hinweise zu den 
bauvertraglichen Auswirkungen. Im Folgenden 
wird auf einige Fragen kurz eingegangen.  
 
Arbeitsrechtliche Folgen 
So stellt sich zum Beispiel die Frage, ob ein Ar-
beitnehmer auch Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung hat, wenn er unter Quarantäne gestellt 
wurde. Die Anordnung und Organisation einer 
Quarantäne erfolgen übrigens durch die örtlich 
zuständigen Landesgesundheitsbehörden. Be-
schäftigte erhalten weiterhin ihren Lohn – 
schließlich ist die Quarantäne nicht ihre Schuld. 
Auch die Arbeitszeit muss nicht nachgeholt wer-
den. Der Arbeitgeber kann sich das Geld aber 
vom Staat zurückholen; Ansprechpartner dafür-
sind die zuständigen Behörden.  
 
Für die Anordnung von Kurzarbeit hat die Bun-
desagentur für Arbeit am 28. Februar 2020 klar-
gestellt: Wenn Unternehmen aufgrund der 
weltweiten Krankheitsfälle durch das Coronavi-
rus Kurzarbeit anordnen und es dadurch zu Ent-
geltausfällen kommt, können betroffene Be-
schäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Im 
Schlechtwetterzeitraum gelten für Dachdecker-
betriebe die günstigen Regelungen des Saison-
Kurzarbeitergelds. Die Leistung muss vom Ar-
beitgeber beantragt werden. 
 

Gefragt wird auch, ob ein Arbeitgeber „Zwangs-
urlaub“ anordnen darf. Grundsätzlich ist der Ar-
beitgeber gehalten, bei der Urlaubsgestaltung 
neben den Bedürfnissen des Betriebs auch die 
Wünsche der Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 
Über diese Wünsche darf sich der Arbeitgeber 
u. a. bei dringenden betrieblichen Belangen hin-
wegsetzen. Der Arbeitgeber kann auch für Teile 
des Urlaubsanspruchs betriebliche Vorgaben 
machen, falls kein Urlaubsplan erstellt wurde. 
Zudem könnte der Arbeitgeber anordnen, vor-
handene Überstunden abzubauen.  
 
Bauvertragliche Auswirkungen  
Wie sich die Erkrankung von Mitarbeitern oder 
die Anordnung von Quarantäne auf Bauverträge 
auswirkt, ist ebenfalls Thema des ZVDH-
Infoblatts. Grundsätzlich sind bei Fragen zu Be-
hinderungen und deren Auswirkungen § 6 
VOB/B sowie § 642 BGB relevant. Danach 
kommt es entscheidend darauf an, ob die Behin-
derung in den Risikobereich des Auftraggebers 
oder Auftragnehmers fällt. Werden ein oder 
mehrere Arbeitnehmer behördlicherseits unter 
Quarantäne gestellt und wird ein Arbeitsverbot 
auferlegt, so liegt dies grundsätzlich im Risiko-
bereich des Auftragnehmers. Mangels entspre-
chender Rechtsprechung sollte vorsorglich den-
noch Behinderung gegenüber dem Auftragge-
ber angemeldet werden, da hier gegebenenfalls 
von einem Fall höherer Gewalt ausgegangen 
werden kann. In jedem Fall sollte der Auftrag-
nehmer aus Beweisgründen die behördliche An-
ordnung archivieren.  
 

Das ZVDH-Infoblatt „Arbeitsrechtliche 
und bauvertragliche Folgen durch 
Coronavirus-Erkrankungen“ (Stand März 

2020) sowie das Muster einer Behinderungsan-
zeige für die o.g. Fälle stehen für Innungsbe-
triebe im internen Bereich zum Download bereit 
(siehe News ZVDH). 


